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wollte man von demselben alles erwarten. Die Nichtigkeit dieser Behauptung
ersieht man am besten daraus, daß ehemalige gute Sekundarschüler, welche nach

Verordnung vom Besuch der Bürgerschule dispensiert sind, in der Vaterlandskunde
kaum mit der Note zwei dalwn kamen. Warum? Als Menschen hatten sie

vieles vergessen, was in drei Tagen nicht zu repetieren war. Es wäre daher sehr

zu begrüßen, wenn unser h. Erziehungsrat auch diejenigen Sekundarschüler,
welche eine 2-kursige Sekundärschule mit gutem Erfolg absolviert haben, wenigstens

zu einem Winter Bürgerschule einberufen würde. Die betreffenden Schüler selbst

wären einem solchen Befehle dankbar; denn ich sah es selbst, wie weh es einigen
tat, als ihnen der gestrenge Examinator die Vaterlandskunde mit einem 2

zensurierte, nachdem vorher lauter blanke l reglänzt hatten. K.

Zürich. Winterthur. Am 14. Oktober fand in Winterthur die Jahres-
Versammlung des Schweiz. Gesang- und Musiklehreroereins statt. Der
Verein besteht zur Zeit aus 92 Mitgliedern, das Vereinsorgan .Schweiz. Zeit-
f-^rist für Gesang und Musik" (St. Galleu, bei Zweifel-Weber) zählt 759
Abonnenten. Die Einnahmen betrugen letztes Jahr 288 Fr. 55 Rp., die Aus-
gaben 118 Fr. 55 Rp., somit Vorschlag von l7l) Fr. Die 3 Referate, die zur
Vorlesung kamen, waren: 1) Grundsätze und Ziele des methodischen Gesang-
unterricktes an der Volksschule, von C. Ruckstuhl, Lehrer in Winterthur; 2) die

endgültige Redaktion unserer schweiz. Volkslieder hinsichtlich Text und Melodie,
ìwn B. Kühne, Musikdirektor in Zug ; 3) Subventionierung der Gesangsdireltoren-
kurse von Seiten des eidg. Sängervereins, von B. Zweifel-Weber, Musikalien-
Händler in St. Gallen. Ueber die S blußthesen wird eine Spezialkommi sion
beraten und der nächstjährigen Hauptversammlung bezügliche Anträge stellen.

0.

pädagogisches Assertei.

Einheitliche Schreib, und Druckschrift. Ueber die Einführung einer
einheitlichen Schreib- und Druckschrift sprach Rektor Müller in Wiesbaden nach

folgenden Leitsätzen: „1) Es ist im Interesse unserer Jugend dahin zu streben,
daß in Zukunft in der Schule nur ein Schreib- und Druckalphabet gelehrt werde.
2) Dieses kann heute, wo wir im Zeichen des Verkehrs stehen, nur das lateinische
Schreib- und Druckalphabet sein, da es Weltichrift geworden ist und ihm die

Eigenschaft der Deutlichkeit und Schreioslüchtigkeit in besonderem Grade eignen.
3) Die Befürchtung, daß wir mit der sogen, deutschen Schrift eine wesentliche
Seite und Stütze unseres Volkstums aufgeben, ist um so weniger berechtigt, als
diese Schrift nichts anderes ist, denn eine von französischen Mönchen vorgenom-
mene Verschnörkelung der runden Formen der Antiqua." Der gute Mann scheint
die Erfahrung aus den letzten Dezennien gänzlich vergessen zu haben.

ZU di« Erziehung des Kindes für deutsche Mater im Auslande
erlaubt! Das Kammergericht in Berlin hat entschieden, daß es dem Vater
unbenommen sei, seine Kinder im Auslande erziehen zu lasten, und daß er des-

halb nicht in Strafe genommen werden könne. Es stützt sich dabei auf den

Paragraphen 163l des Bürgerlichen Gesetzbuches, welcher Ilautct: „Die Sorge
für die Person des Kindes umlaßt das Recht und die Pflicht, das Kind zu
erziehen, zu beaufsichtigen und feinen Auf.nthalt zu bestimmen." Das Bürgerliche
Gesetzbuch giebt also dem Vater das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu beslim-
men, also auch das Recht, die Schule zu bestimmen, welcher er sein Kind anver-
trauen will.
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